
 

 

 

Gemeinsame Richtlinie  

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau  

und des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg 

zur Eindämmung der Übertragung des Coronavirus (SARS-CoV-2) auf Baustellen 

 

 

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) stellt grundlegende Anforderungen an den Schutz 

von Beschäftigten bei der Arbeit, die auch das aktuelle Infektionsrisiko durch SARS- 

CoV-2 berücksichtigen müssen. Wesentliche Anforderung ist, dass der Arbeitgeber im 

Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach dem ArbSchG die erforderlichen Schutzmaß- 

nahmen festlegen muss. 

 

Darüber hinaus ist auf Baustellen die Baustellenverordnung anzuwenden, die Anforderungen 

an den Bauherren und an die Arbeitgeber von Beschäftigten auf Baustellen stellt. Um auf 

Baustellen ein erhöhtes Infektionsrisiko für die Beschäftigten zu vermeiden, ist ein 

Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zwischen den Beschäftigten anzustreben. 

 

Daher sollen die Arbeitsplätze durch geeignete Wahl an technischen, organisatorischen 

und persönlichen Schutzmaßnahmen so abgeschirmt und gesichert werden, so dass ei- 

ner Übertragung des Corona-Virus vorgebeugt wird.  Zur näheren Konkretisierung der 

Vorgaben des ArbSchG und der Baustellenverordnung ergehen daher die nachfolgenden 

gemeinsamen Empfehlungen. 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau empfiehlt im Einvernehmen mit 

dem Ministerium für Soziales und Integration die Einhaltung folgender Regeln durch den 

Betreiber und bittet Folgendes zu beachten: 

 

 Verpflichtendes Einbinden des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators in die 

Planung und Durchführung des Bauvorhabens. 

 

 Durchführen einer Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung für den Sonderfall einer 

Infektionsgefährdung durch das Corona-Virus. 

 

 Wo immer möglich Einhalten eines Abstands zu den Kolleginnen und Kollegen und zu 

anderen Menschen von mindestens 1,50 m. 

 

 Allgemeine Hygieneregeln sind in besonderem Maße zu beachten. 

 

 Es ist sicherzustellen, dass die Beschäftigten während der Arbeit untereinander so 

wenig wie möglich in Kontakt kommen. 

 



 Wo immer möglich, ist eine ausreichende Anzahl an Handwaschgelegenheiten mit 

fließendem Wasser, Seife und Einmalhandtüchern in der Nähe der Arbeitsplätze 

bereitzustellen. 

 

 Es ist sicherzustellen, dass Pausenräume oder -bereiche über leicht zu reinigende 

Oberflächen verfügen, die täglich gereinigt werden. 

 

 Es ist sicherzustellen, dass in Pausenräumen oder -bereichen Kontakte verschiedener 

Gewerke unterbleiben. 

 

 Alle Beschäftigten sind auf der Baustelle über einzuhaltende Schutzmaßnahmen zu 

informieren und Baustellenordnungen entsprechend zu ergänzen. 

 

 Die Kontaktdaten aller Beschäftigten, die die Baustelle betreten und verlassen, sind 

sicherzustellen und müssen verfügbar sein. 

 

 Gemeinsame Fahrten in einem Fahrzeug sollten möglichst vermieden werden. Die 

Anzahl der Beschäftigten, die im erforderlichen Fall dennoch gemeinsame Fahrten 

unternehmen, ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. Notwendige 

Fahrgemeinschaften sind nach Gewerken zu trennen. 

 

 

Weitere Informationen sind den Hinweisen der zuständigen Berufsgenossenschaft BG Bau zu 

entnehmen:  www.bgbau.de 

 

http://www.bgbau.de/

